
REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIlJM 1010 Wien, den : ............................... 9,J':~?i .......... 19 7.9 

FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ Stuhnrin~ I 

Zl. IV-500004/33-2/79 

B e E n t w 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten D])r~ KÖNIG 

tl.nd Genoss en an. d.ie E;rau Bu:ndesmin.is ter 

:.für Gesundheit und Umv:el tscrn;:tz betrfd-
'" ~ 11' \ . ~. • t d J.9l'1O- I' er"c!:"ag sg es 'tEt.L'CUJ1rS illl: er 

Kostenrechllung (Nre 2.i63!,J)" 

In der gegenständliohen Anfrage "Werden an mich folgende 

Fragen gerichtet: 

"1) Wurde in einem od.er mehreren Verträgen Ihres 
ReBs orts mit der ARG:E:-Kosten..1:'echnung bzw., den 

Herren Rm'I?OLD und KtTI'fZE ej,n. ausdrü'cklicher 

Verzicht auf die .An.fechtung wegen Verkürzung 
um die Hälfte des wahren VlerteG vereinbart? 

2) Wenn ja, ,,,er trägt die Verantwortung für die 
Aufnahme einer derartigen die Interessen der 
Republik krass schädigenden Eesti~nung? 

3) Ist Ibnen bekanllt, d~:.ß durch das eben erst be .... 

schloss ene Konsume:nter..achutzg e8 etz de.I'l iJ1öglichen 

.l!1ißbrauch e.iner derartigen rou.tinemäBi .. ge21 Ver­

!:üchtsvereinbarung entgeger..geViir~cCt v!erden sollte'1 

indem ein derartiger Verzicht zum Schutz der Kon= 

sument:en für tUlVli.rksar.o erklärt 'l.trird? 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Zu t.. und 2 ~ g 
~ _____ .OI__ ; 1IoCIaoJS 

Die Aufnahme ehlor Klaus el .in Yert:t'äge,. \ .... onach auf' 

die A:n.fecht'J.n.g deß Vertr8.t~cs \l[eB(~:r.l VE'~rkü.:r:zu.ng Uber die 
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Hälfte des wahren Wertes verzichtet wird p ist im allge­

meinen Rechtsverkehr iJhlich o , Für die Ges tal t1.:u1g von 

Verträgen,v-!ie si,e mit der AH.GE-Kostenrechnung abge·· 

schlossen '""urd.en, sind. die mit :Beschluß d.e·s I1inister­

rats vom 2 0 S ept8:nb!~.!' 1975 für verbindlich e:rklä.rten 
';' , . h' 1 .. ,., . . - . ,r b '-:l' ..t:> .t .. al.!lTIenr.l.C~ 1:; l:tllen. Im: n 1-6 ... erga e VOll 1! orscnu.i.'1;gsau..L= 

trägen und Expertew-iutachten und die Ge\,,rähru.ng von 

Forschungsiorderungen durch Bundesdienstztel1e:n ma.ß-
geblich. Nach § 7 des einen Bestandteil Ci.ie3er R.ab.men~g 

richtlinien bilden.den 1i{ust8I'\rertl~a.f-eS ha.ben beide Ver­

tragspar'tner au.f das Recht 9 den Vertrag '!:legen Verkürzung 

über die Hälfte des vTahren \'lertes anzufechten f zu ver­

zichten .. In weiterer Verfolgung dieses THnisterratsbe= 

sehlusses hat das Bundesministeriu...-rn für Finanzen in Zu­
sammenarbei t mj.t der Finanzprokuratur einf3n verfeinerten 

r'lustervertrag mit JiJrlaß vorn 6" November '1978, Zl~ 013006/ 

4-11/3-78, bekan:ntgegeben der .im Punkt 14 der allgemeinen 

Vertragsbedingungen die erwälmte Klausel enthält" 

Durch die Aufn.ahme de:!:' Klausel in die in Rede stehenden 
Verträge ist eine SchädiguI1..g der Interessen der RepubJ.ik·,' 

Österreich ausgeschlosse:n~ \.,eil bereits bei Vertragsabschluß 

eine Prüfung der Angemessenheit der vertragli.ch fixierten 
Kosten srfolgt .. Die Leistung des Entgeltes richtet sich nach 

der erfolgten _c",brechl1.u:o.g der erbrachten Leistung G Damit ist 

sichergestelJ.t t daß der .Auftragnehmer nicht mehr erhält p 

als dem \~ert der erbrachten Leistung entspricht e 

'7u' ';) _ ! 
~~ 

Das Konswnentenschutzgesetz tritt mit 1. Oktober 1979 
in Kraft .. Da die Verträge mit der ARGI!~-Kcstellrechnnng schcJll 

früher abgeschlossen w"1.trden" kann di.e novellierte Fassung 

des § 935 ABG-B cu.! dieee Verträge nicht ange\"endet "10:rden .. 
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